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OECD-Aktionsplan gegen Steuerflucht schnell umsetzen

Zu dem heute auf dem G20-Finanzministertreffen vorgelegten OECD-
Aktionsplan gegen Steuerflucht erklärt der finanzpolitische Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion Lothar Binding:

Die OECD hat heute auf dem G20-Finanzministertreffen in Moskau einen
Aktionsplan gegen Steuerflucht vorgelegt. Der Aktionsplan enthält Maßnahmen
gegen die von internationalen Unternehmen verfolgte aggressive Steuerplanung,
mit der diese die steuerliche Bemessungsgrundlage aushöhlen und Gewinne in
Niedrigsteuerländer verlagern.

In dem Aktionsplan werden die zentralen Probleme aufgegriffen. Es werden
insbesondere internationale Standards vorgeschlagen, durch die eine doppelte
Nichtbesteuerung, ein doppelter Betriebsausgabenabzug oder ein langfristiger
Steueraufschub durch die Ausnutzung von Regelungskonflikten zwischen den
nationalen Steuersystemen vermieden werden können. Außerdem werden
Maßnahmen gegen die Gewinnver lagerung mit te ls überhöhter
Finanzierungsaufwendungen und unangemessener konzerninterner
Verrechnungspreise aufgezeigt. Insgesamt zielen die Vorschläge darauf, dass
Gewinne wieder in den Staaten besteuert werden in denen die wirtschaftliche
Tätigkeit stattgefunden hat durch die sie erzielt wurden.

Es kommt jetzt darauf an, dass die Vorschläge entschlossen umgesetzt werden.
Der Aktionsplan sieht dafür einen Zeitraum zwischen zwölf und 24 Monaten vor.
Bei verschiedenen Maßnahmen, etwa der Verrechnungspreisgestaltung bei
Finanztransaktionen, wird von einem noch längeren Zeithorizont ausgegangen.

Die Bundesregierung darf sich bei der Bekämpfung der aggressiven
Steuerplanung nicht allein auf den bevorstehenden Verhandlungsprozess
verlassen. Sie muss dringend erforderliche Schritte bereits im Vorgriff auf

http://www.spdfraktion.de/node/34709


PRESSEMITTEILUNG | 19. Juli 2013 2/2

w w w . s p d f r a k t i o n . d e

internationale Vereinbarungen unternehmen. Dies gilt beispielsweise für eine
B e s c h r ä n k u n g  d e s  s t e u e r l i c h e n  A b z u g s  ü b e r h ö h t e r
Finanzierungsaufwendungen. Notwendig wäre etwa eine Ausweitung der
Zinsschranke auf Lizenzzahlungen. Außerdem müssen die von der
Bundesregierung vorgenommenen Aufweichungen bei der Besteuerung von
grenzüberschreitenden Funktionsverlagerungen innerhalb internationaler
Konzerne wieder rückgängig gemacht werden.
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